
              20.01.2022 
Änderungsantrag    HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Investitionsförderung für das Universitätsklinikum Gießen und 
   Marburg im Rahmen der Weiterentwicklung des Zukunftspapiers 
 
Einzelplan 15  Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel   15 02 - Förderung von Wissenschaft und Forschung 
Buchungskreis:  2995 

 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan  4 
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan  Trägerzuschüsse an Universitätsklinika 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 77.540,0 481.078,0 558.618,0 
 Eigene Erlöse 3.764,0  3.764,0 
 Produktabgeltung 73.776,0 481.078,0 554.854,0 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Ergänzung der „Nr. 8 Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke“ des Produktblatts: 
 
„Zur Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin wird die Landesregierung ermächtigt, mit der Asklepios 
Kliniken GmbH & Co. KGaA (Asklepios), der Rhön-Klinikum AG (RKA) und der Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg GmbH (UKGM) einen Vertrag abzuschließen, mit dem eine Investitionsförderung des Landes für das UKGM für ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren (2022 – 2031) vorgenommen werden soll. Die Investitionsförderung soll für das Jahr 2022 
bis zu 45 Mio. EUR betragen, davon 30 Mio. EUR für bauliche Maßnahmen und 15 Mio. EUR für Medizingerätetechnik. 
Die Investitionsfördermittel sollen in den ersten fünf Jahren jährlich um 1,5 % und in den zweiten fünf Jahren jährlich um 
2,5 % erhöht werden.“ 
 
Kameraler Haushalt: 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche 

Einrichtungen 
58.929.800 36.900.000 95.829.800 
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Verpflichtungsermächtigungen: 
 

Verpflichtungsermächtigungen zu Titel 894 von um auf 
Verpflichtungsermächtigungen 2023 5.550.000 45.675.000 51.225.000 
Verpflichtungsermächtigungen 2024 2.100.000 46.360.200 48.460.200 
Verpflichtungsermächtigungen 2025 0 47.055.600 47.055.600 
Verpflichtungsermächtigungen 2026ff. 0 305.087.200 305.087.200 
Gesamtverpflichtung 7.650.000 444.178.000 451.828.000 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags:  

Im Rahmen der Verhandlungen über die Weiterentwicklung des Zukunftspapiers zur Weiterentwicklung der mittelhessischen 
Universitätsmedizin hat das Land Hessen mit der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA (Asklepios), der Rhön-Klinikum 
AG (RKA) und die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM) einen Letter of Intent (LoI) abgeschlossen. 
Diese Absichtserklärung sieht unter anderem eine Investitionsförderung des Landes für das UKGM für einen Zeitraum von 
zehn Jahren vor. Die in Aussicht gestellte Investitionsförderung beträgt für das Jahr 2022 45 Mio. EUR, davon 30 Mio. EUR 
für bauliche Maßnahmen und 15 Mio. EUR für Medizingerätetechnik. Die Investitionsfördermittel sollen in den ersten fünf 
Jahren jährlich um 1,5 % und in den zweiten fünf Jahren jährlich um 2,5 % erhöht werden. Nach Abschluss des LoI beginnen 
die weiteren Verhandlungen über eine Anschlussvereinbarung, um ihn rechtsverbindlich zu konkretisieren. Die Anschluss-
vereinbarung wird zwischen den Parteien sowie der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Philipps-Universität Marburg und 
den Fachbereichen Medizin der Universitäten verhandelt. Der LoI steht unter einem Umsetzungs- und Haushaltsvorbehalt.  

Die Laufzeit der Anschlussvereinbarung soll rückwirkend zum 01.01.2022 beginnen und mindestens zehn Jahre betragen. 
Nach Ablauf der Mindestlaufzeit soll für alle Parteien ein ordentliches Kündigungsrecht zum Ende jedes Kalenderjahrs ver-
einbart werden, das erstmals mit Wirkung zum 31.12.2031 ausgeübt werden kann. Wird dieses ordentliche Kündigungsrecht 
nicht ausgeübt, verlängert sich die Laufzeit der Anschlussvereinbarung jeweils um ein Kalenderjahr. Asklepios, RKA und 
UKGM erhalten jedoch zusätzlich ein Sonderkündigungsrecht nach Ablauf der ersten fünf Jahre der Laufzeit. In diesem Falle 
reduzieren sich die baulichen Investitionsfördermittel auf 16 Mio. EUR, lediglich die Förderung für medizinische Geräte 
würde auf einem erhöhten Standard von 16 Millionen Euro belassen. 

Mit den Eckpunkten für die Anschlussvereinbarung inkl. der Landesförderung von Investitionen am UKGM sichert das Land 
gemeinsam mit Asklepios, RKA und dem UKGM eine rechtssichere, langfristige wissenschafts- und sozialorientierte Zu-
kunftsentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin ab; im Einzelnen: 

1. Die zum 31.12.2019 ausgelaufene Change of Control-Klausel lebt in ihrem wesentlichen Regelungsgehalt wieder 
auf, wird grundsätzlich erweitert auf Asklepios und gilt für zumindest zehn Jahre ab Inkrafttreten der Anschlussver-
einbarung.  

2. Fortführung der Regelungen der Umsetzungsvereinbarung 2017 zur Thesaurierung von Gewinnen (Verbleib der 
Gewinne des UKGM beim UKGM für Investitionen), 

3. Bestätigung des grundsätzlichen Ausgliederungsverbots und des Ausschlusses von betriebsbedingten Kündigungen; 
Ausnahmen sind lediglich bei Zustimmung des Landes möglich und insbesondere dann, wenn an anderer Stelle 
Eingliederungen erfolgen. 

4. Investitionspflichten seitens Asklepios mittels einer verbindlichen Projektliste, 
5. Verbesserungen der Abstimmungsprozesse bei Berufungsverfahren sowie gemeinsame Weiterentwicklung des Inves-

titionskonzepts und des medizinischen Konzepts, 
6. Mehrere Verbesserungsvorhaben in der Rechtsbeziehung der Beteiligten untereinander (insbesondere für Berufungs-

verfahren) und zugunsten der Beschäftigten (z.B. Übernahmen Auszubildender und besondere Unterstützung von 
Geringverdienern). 

Die in der Absichtserklärung vereinbarten Eckpunkte sind eine gute Grundlage, das UKGM mit seinen Standorten in eine 
gute Zukunft zu führen. Die Eckpunkte bieten die entsprechenden Ansatzpunkte zur Verbesserung der Gesundheitsversor-
gung, der Bedingungen für Forschung und Lehre und der Interessen der Beschäftigten. Die Vereinbarung wird Ruhe und 
Sicherheit in der Region bringen durch mehr Investitionen an den Standorten, Sicherheiten von Beschäftigten sowie Regelun-
gen für Berufungen und gemeinsame strategische Prozesse von Klinikum und Universitäten. 
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Mit dem Änderungsantrag soll das Land Hessen in die Lage versetzt werden, auf Grundlage des LoI die Anschlussvereinba-
rung zur Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedizin abzuschließen. 

 
Wiesbaden, 19. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


